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§22

Die Leiter der zentralen Staatsorgane, und wirtschaftsleiten
den Organe gewährleisten, daß die Entscheidungen der ört
lichen Räte zur Nutzung sowie zur Neuschaffung von Kapa
zitäten der Betriebe für die Schüler- und Kinderspeisung in 
die Pläne der Betriebe aufgenommen werden. Sie unterbrei
ten den örtlichen Räten Vorschläge über den gemeinsamen 
Einsatz von Mitteln und Kapazitäten für die Schüler- und 
Kinderspeisung.

§23

(1) Die Räte der Bezirke und Kreise sind für die planmäßige 
Entwicklung der Schüler- und Kinderspeisung sowie der 
Trinkmilchversorgung in ihrem Territorium verantwortlich. 
Sie legen in Durchführung der Fünfjahrpläne und der jähr
lichen Volkswirtschafts- und Haushaltspläne Maßnahmen zur 
qualittlts- und bedarfsgerechten Schüler- und Kinderspeisung 
fest und organisieren das Zusammenwirken mit den gesell
schaftlichen Kräften zur Lösung der Aufgaben.

(2) Die Räte der Bezirke und Kreise gewährleisten in Zu
sammenarbeit mit den Räten der Städte und Gemeinden so
wie mit den wirtschaftsleitenden Organen und Betrieben des 
Territoriums

a) die Anwendung der Kapazitätsnormative gemäß § 11 
beim Bau neuer Schulen und Kindergärten,

b) die Ausarbeitung der Zielstellung zur planmäßigen Ent
wicklung der Schüler- und Kinderspeisung im Territo
rium,

c) die Erarbeitung der Grundlinie der Entwicklung ples 
Netzes der Produktions- und Versorgungseinrichtungen 
für die Schüler- und Kinderspeisung im Rahmen der 
Handelsnetzplanung,

d) die Bedarfsermittlung an küchentechnischen Ausrüstun
gen, Ausstattungen und Speisentransportbehältern sowie 
deren zweckentsprechenden Einsatz für die Schüler- und 
Kinderspeisung,

e) die Koordinierung der Qualifizierungsmaßnahmen für 
die auf dem Gebiet der Schüler- und Kinderspeisung 
tätigen Arbeitskräfte sowie die Bereitstellung der erfor
derlichen Kapazitäten für die Aus- und Weiterbildung,

f) die Planung der materiellen, finanziellen und personel
len Fonds für die Schüler- und Kinderspeisung sowie die 
Kontrolle ihres zweckmäßigen Einsatzes,

g) die Durchsetzung der Grundsätze der gesunden Ernäh
rung und hygienischen Erfordernisse,

h) die Bereitstellung des erforderlichen und geeigneten 
Transportraumes für die Schüler- und Kinderspeisung, 
einschließlich der Trinkmilch, sowie die Kontrolle der 
Durchführung des Transports,

i) die Bilanzierung des Bedarfs-» an Schüler- und Kinder
speisung mit den Speisenproduktions- und Essenein
nahmekapazitäten auf der Grundlage von territorialen 
Kapazitätsbilanzen,

j) den Erfahrungsaustausch und Leistungsvergleich zwi
schen Betrieben und Einrichtungen und nehmen Einfluß 
auf den sozialistischen Wettbewerb,

k) Kontrollen über die Einhaltung der Richtpreise und der 
Rechtsvorschriften für die Kalkulation der Schüler- und 
Kinderspeisung.

(3) Die Aufgaben der Fachorgane der Räte der Bezirke und 
Kreise regeln sich im Sinne der in dieser Verordnung festge
legten Verantwortung der zentralen Staatsorgane.

§24

(1) Die Räte der Städte und Gemeinden sind für die Schü
ler- und Kinderspeisung in ihrem Territorium verantwortlich.- 
Sie ordnen diese Aufgaben in die Volkswirtschafts- und Haus
haltspläne ihres Territoriums ein. Sie schaffen die personellen, 
materiellen und finanziellen Bedingungen für die Produktion 
von Mahlzeiten, für die Essen- und Trinkmilchausgabe und 
-einnahme in den Einrichtungen, die den Verantwortungsbe
reichen Volksbildung und Berufsbildung unterstehen, sowie 
in Betrieben und Einrichtungen, die dem Rat direkt unter
stehen. Sie übernehmen die sich daraus ergebenden organisa
torischen und Verwaltungsaufgaben, beschließen über die 
örtlich zweckmäßigsten und rationellsten Organisationsformen 
und kontrollieren den zweckentsprechenden Einsatz der Ar
beitskräfte, der materiellen Fonds und der Haushaltsmittel.

(2) Zur Sicherung der Schüler- und Kinderspeisung schlie
ßen die Räte der Städte und Gemeinden Versorgungsverträge 
mit den an der Schüler- und Kinderspeisung beteiligten Be
trieben und Einrichtungen ab.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden organisieren die 
staatliche und gesellschaftliche Kontrolle über die qualitäts
gerechte Durchführung der Schüler- und Kinderspeisung. Sie 
sichern entsprechend den örtlichen Bedingungen den Einzug 
und die Abrechnung sowie die Kontrolle der Kostenanteile, 
die für die Teilnahme an der Schüler- und Kinderspeisung 
von den Eltern erhoben werden.

§25

(1) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen, für die § 24 
Abs. 1 nicht zutrifft, sind verantwortlich dafür, daß die mate
riellen und finanziellen Voraussetzungen, einschließlich der 
Arbeitskräfte, zur Durchführung der ihnen übertragenen Auf
gaben bei der Entwicklung der Schüler- und Kinderspeisung 
in den Plan eingeordnet werden. Sie haben die Sicherung und 
ständige Verbesserung der Qualität der Schüler- und Kinder
speisung in ihre Leitungstätigkeit und in den sozialistischen 
Wettbewerb einzubeziehen.

(2) Die Betriebe und Einrichtungen, die-Schüler- und Kin
derspeisung herstellen, sichern die betriebliche Kontrolle der 
Qualität der Speisen unter Einbeziehung gesellschaftlicher 
Kräfte.

§26

(1) Die Direktoren der Schulen und Leiter der Kindergärten 
sind verantwortlich für die Kontrolle der Qualität und für 
die Kontrolle der termingerechten Anlieferung des Essens, 
für die Sicherung der erforderlichen Pausenzeiten, der Auf
sicht, der Erziehung zur kulturvollen Esseneinnahme und der 
Einhaltung der Grundsätze der Hygiene sowie für das Zu
sammenwirken mit der zuständigen Kommission des Eltern
beirates.

(2) Die Direktoren der Schulen und Leiter der Kindergärten 
sind verantwortlich für die Ermittlung des Bedarfs an Essen
portionen für ihre Einrichtungen und der Anzahl der Teil
nehmer an der Trinkmilchversorgung. Sie entscheiden über 
die kostenlose oder im Preis ermäßigte Abgabe der Schüler- 
und Kinderspeisung und über die kostenlose Abgabe der 
Trinkmilch.

(3) Die Direktoren der Schulen und Leiter der Kindergärten 
vereinbaren auf der Grundlage der von den Räten der Städte 
und Gemeinden abgeschlossenen Versorgungsverträge mit den 
an der Schüler- und Kinderspeisung beteiligten Betrieben und 
Einrichtungen die Anzahl der Essenportionen und die Anlie
ferungszeiten.


